
 

 

 
   
 
 
 
  

 

 

 

Im Bundesblatt veröffentlicht am: 2. Juli 2019  

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 

34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die 

politischen Rechte, Art. 68 ff., folgendes Begehren: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablauf der Sammelfrist: 15. März 2021 
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in 
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen 
es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das 
Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 
282 des Strafgesetzbuches strafbar. 
 

Kanton: Postleitzahl: Politische Gemeinde: 

   

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ________ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in 
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben. 

 

          Eigenhändige 

Datum: _______________________________      Unterschrift: _______________________________ 

 

          Amtliche 

Ort: _______________________________      Eigenschaft:      _______________________________ 

 

 

 

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachfolgenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, 

diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder  

zurückzuziehen. Nationalrätin Yvette Estermann, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens, Kantonsrat Urs Hans, Neubrunn 1672, 8488 

Turbenthal, Theres Schöni, Erlenmoosstrasse 10, 5636 Benzenschwil, Andreas Volkart Salenstrasse 20, 8162 Steinmaur, Daniel 
Trappitsch, Wetti 41, 9470 Buchs, Dr. med. Martin Vosseler, Dorf 26, 8767 Elm, Dr. Christina Maria Kunz, Farngutweg 6, 5612 
Villmergen, a. Kreisrichter suppl. Roland Schöni, Lindi 9, 3814 Gsteigwiler, Maddy Hoppenbrouwers, Unterdorfstrasse 20, 5116 
Schinznach Bad, Priska Deflorin Hofacherstrasse 2, 5443 Niederrohrdorf. 
 
 
 
 
 

 
Nr. 

Name: 
(eigenhändig und 
möglichst in Blockschrift) 

Vorname: 
(eigenhändig und 
möglichst in Blockschrift) 

Geburtsdatum: 
(TT.MM.JJJJ) 

Wohnadresse: 
(Strasse und Hausnummer) 

Eigenhändige 
Unterschrift: 

Kontrolle: 
(Leer 
lassen) 
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Eidgenössische Volksinitiative 

 

«Ja zu mehr Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- 

und Unfallversicherung» 
 

Formular falten (keinesfalls abtrennen), in Kuvert einlegen, frankieren und abschicken 

bis spätestens 01.02.2021 an: Sekretariat RUI, Postfach 108, 3806 Bönigen 

 

 

Post - Spendenkonto: PC: 15-266013-3 / IBAN: CH90 0900 0000 1526 6013 3 

Verein Gesundung Schweiz  www.gesundheitmitbestimmen.ch  

 
 

 
Amtsstempel 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:  

Art. 117 Abs. 2 
2 Er [der Bund] akzeptiert verschiedene Versicherungsmodelle, die den unterschiedlichen 

Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Jeder Mensch hat das Recht, Art und Umfang der 

Versicherung frei zu bestimmen. 

  © RUI   

http://www.gesundheitmitbestimmen.ch/

